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B 74 Gegenentwurf zu Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt» 

 

Ausgangslage Entwurf RR vom 16. Dezember 2025 
Keine Anträge der JSK vom 6. März 2026 für 
die 1. Beratung KR 

      Gesetz 
über die Luzerner Polizei 
(PolG) 

 

 Der Kantonsrat des Kantons Luzern,  

 nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates 
vom, 

 

 beschliesst:  

 I.  

 Gesetz über die Luzerner Polizei (PolG) vom 27. Ja-
nuar 19981 (Stand 17. Oktober 2024) wird wie folgt 
geändert: 

 

 Titel nach § 31 (neu) 
6a Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sport-
veranstaltungen 

 

 §  31a (neu) 

Bewilligungspflicht 
 

 1 Die Luzerner Polizei hat die Bewilligung nach Arti-
kel 3a Absatz 1 des Konkordates über Massnahmen 
gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen 
vom 15. November 2007/2. Februar 20122 für Fuss-
ball- und Eishockeyspiele mit Beteiligung der Klubs 
der jeweils obersten Spielklasse der Männer wie folgt 
zu erteilen: 

 

                                                   
1 SRL Nr. 350 
2 SRL Nr. 353 

https://srl.lu.ch/data/350/de
https://srl.lu.ch/data/353/de
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 a. für jedes Spiel, von dem ein erhöhtes Risiko für 
die öffentliche Sicherheit ausgeht: als Einzelbe-
willigung, 

 

 b. für übrige Spiele: als Rahmenbewilligung pro 
Spielrunde der Meisterschaft. 

 

 2 Der Regierungsrat regelt das Nähere zur Risikobe-
urteilung von Fussball- und Eishockeyspielen. 

 

 §  31b (neu) 

Bewilligungsauflagen 
 

 1 Die Bewilligung darf nur mit folgenden Auflagen er-
teilt werden: Der Bewilligungsnehmer- oder die Be-
willigungsnehmerin 

 

 a. tauscht sich für die Prävention von Gewalt an-
lässlich von Sportveranstaltungen mit dem Kan-
ton, den weiteren beteiligten Behörden sowie den 
beteiligten Organisationen des Gastklubs vor und 
nach den Spielen aktiv aus und koordiniert Mass-
nahmen, 

 

 b. stellt ab dem Zeitpunkt der Öffnung der Spiel-
stätte für Besucherinnen und Besucher bis zu de-
ren Schliessung eine permanente Videoüberwa-
chung des gesamten Publikumsbereichs sicher, 

 

 c. setzt die für die Gewährleistung der Sicherheit er-
forderlichen und zumutbaren baulichen Massnah-
men um, 
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 d. legt vor jedem Spiel ein Konzept für die sichere 
Anreise und Rückreise der Anhängerschaft des 
Gastklubs vor, das mit den Verantwortlichen des 
Gastklubs abgesprochen ist und insbesondere 
Massnahmen zum Schutz von Familien und Kin-
dern enthält, 

 

 e. wirkt bei der Umsetzung weiterer Präventions-
massnahmen mit. 

 

 2 Weitere Auflagen gemäss Artikel 3a Absätze 2 und 
3 des Konkordates über Massnahmen gegen Gewalt 
anlässlich von Sportveranstaltungen3 bleiben vorbe-
halten. 

 

 §  31c (neu) 

Videoüberwachung im öffentlich zugänglichen Raum 
 

 1 Bei Fussball- und Eishockeyspielen mit Beteiligung 
von Klubs der jeweils obersten Spielklasse der Män-
ner, von denen ein erhöhtes Risiko für die öffentliche 
Sicherheit ausgeht, überwacht die Luzerner Polizei 
allfällige Fanmärsche und den Einlass der Besuche-
rinnen und Besucher in die Sportstätte in der Regel 
mit mobilen oder stationären Bildübermittlungs- oder 
Bildaufzeichnungsgeräten. 

 

 2 Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorschreibt, 
kommen die Bestimmungen des Gesetzes über die 
Videoüberwachung vom 20. Juni 20114 zur Anwen-
dung. 

 

 II.  

                                                   
3 SRL Nr. 353 
4 SRL Nr. 39 

https://srl.lu.ch/data/353/de
https://srl.lu.ch/data/39/de
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      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       

 IV.  

 Die Änderung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Sie ist 
den Stimmberechtigten als Gegenentwurf zur abge-
lehnten Volksinitiative «Gegen Fan-Gewalt» in einer 
Doppelabstimmung zu unterbreiten. 

 

 Luzern,  

 Im Namen des Kantonsrates 
Die Präsidentin: 
Der Staatsschreiber: 

 

 


